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Fragen zum Webinar 
„Beschäftigung von Rentnern - Darauf kommt es an“

Wenn ein Geschäftsführer älter als 67 Jahre, privat krankenversichert ist und weiterhin arbeitet, sein monatliches Einkommen unter 2.000 € liegt und er noch keine Altersrente bezieht – fällt dieses Einkommen bereits unter die Regelungen der Aktivrente? 
Grundsätzlich könnte diese Konstellation unter die Aktivrente fallen, da die Regelaltersgrenze erreicht wurde. Allerdings muss der Arbeitslohn aus einer begünstigten, nichtselbständigen Beschäftigung erfolgen. Bei geschäftsführenden Gesellschaftern die sozialversicherungsrechtliche Stellung des Geschäftsführers beachtet werden. 


Zur vollen Erwerbsminderungsrente: Gilt weiterhin die Voraussetzung, dass man weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann? Bedeutet das, dass genau drei Stunden tägliche Arbeitszeit bereits zum Ausschluss der vollen Erwerbsminderungsrente führen? 
Für die volle Erwerbsminderungsrente sieht das Gesetz vor, dass eine Person aufgrund von Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Die Arbeitszeit muss also unter 3 Stunden liegen. 


Welche Beitragsgruppe ist bei einem Altersvollrentner im Minijob korrekt – 0500 oder 0100? 
Die „0“ an erster Stelle gilt bei privat krankenversicherten Minijobbern. Grundsätzlich 0500 (RV=5, weil der Arbeitnehmer rentenversicherungsfrei ist und der Arbeitgeber weiterhin den RV-Beitrag pauschal entrichtet.) Wenn der Rentner aber in der RV-Pflichtbeiträge zahlt, weil er z. B. auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet, dann wäre es die 0100. 

Ist es richtig, dass für Minijobber insbesondere die Anrechnung der Rentenversicherungszeiten wichtig ist, wenn der Arbeitnehmer den Eigenanteil von 3,6 % zur Rentenversicherung zahlt? 
Die Entrichtung des Eigenanteils von 3,6 % bei einem gewerblichen Minijob erhöht die Pflichtbeitragszeiten. Ist die Regelaltersgrenze bei einem Altersvollrentner erreicht geht es bei der Entrichtung des Eigenanteils um die Rentensteigerung. 

Wenn ich einen Altersrentner (Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Abschlägen) sozialversicherungspflichtig beschäftige: Welche Steuerklasse ist für das Arbeitsverhältnis maßgeblich? Kann weiterhin Steuerklasse III angewendet werden oder muss wegen des Rentenbezugs Steuerklasse VI verwendet werden? 
Für den Rentner kann, bei Vorliegen der Voraussetzungen zur Anwendung der Steuerklasse III, diese auch angewendet werden. Es muss nicht automatisch wegen Rentenbezugs die Steuerklasse VI verwendet werden. Steuerklasse VI könnte aber zur Anwendung kommen, wenn der Rentner z. B. eine Betriebsrente oder Versorgungsbezüge über eine früheren Arbeitgeber erhält, die lohnsteuerlich als Arbeitslohn abgerechnet werden. 


Wir stellen zum 01.07. einen Mitarbeiter ein, der bereits die Regelaltersgrenze erreicht hat und privat krankenversichert ist. Ist es korrekt, dass der Arbeitgeber den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung sowie zur Pflegeversicherung abführt und zusätzlich einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung des Arbeitnehmers zahlt?
Hat der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze erreicht und bezieht eine Altersvollrente, ist der Arbeitnehmer grundsätzlich rentenversicherungsfrei. Den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung muss der Arbeitgeber abführen. Bei privater Kranken- und Pflegeversicherung wird ein Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung entrichtet. 
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